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FACHRUNDSCHREIBEN
Nr.: 25/2009

vom:
20.11.2009

Elterngeld und Progressionsvorbehalt

( Einbeziehung des Sockelbetrags: Verfassungsbeschwerde

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Fachrundschreiben Nr. 22/2009 informierten wir Sie über den Beschluss des BFH vom 21.09.2009 – VI B 31/09. In diesem Beschluss entschied der BFH, dass nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes auch der Sockel​betrag in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen sei.

Gegen den Beschluss des BFH wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt; Az. 2 BvR 2604/09. Damit sind die Voraussetzungen für die Zwangsruhe der Einspruchsverfahren nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO erfüllt. Nach unserer derzeitigen Beurteilung sind die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde eher gering.
Praxishinweise:
1.
Soweit die Finanzämter auffordern, Einsprüche gegen ESt-Bescheide wegen der Einbeziehung des Sockelbetrags des Elterngeldes in den Progressionsvorbehalt zurückzunehmen, können Sie auf das Verfahren beim BVerfG Az. 2 BvR 2604/09 hinweisen. Die Einsprüche ruhen danach weiterhin von Amts wegen.

2.
Gegen ESt-Bescheide, in denen der Sockelbetrag des Elterngeldes in den Progressionsvorbehalt einbezogen wird, sollte aus unserer Sicht Einspruch eingelegt werden. Wir haben Ihnen ein entsprechendes Musterschreiben als Anlage beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Nöll
Geschäftsführer
Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e.V.









